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b) Die Nummer 2 wird aufgehoben. 

c) Die Nummern 3 bis 5 werden die Nummern 2 bis 4. 

3. § 13 Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe ,,2" wird durch die Angabe ,,4" ersetzt. 

b) Die Wörter "den Aufgaben der Bezirksrevisorin" 
werden durch die Wörter "der Aufgaben der Be
zirksrevisorin" ersetzt. 

4. In § 16 Satz 2 wird die Angabe ,, (4,00 Punkte)" gestri
chen. 

5. In § 23 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort "des" 
die Wörter "mittleren oder" eingefügt. 

Artikel 2 
Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungs ordnung Amtsanwälte 

Die Ausbildungs- und Prüfungs ordnung Amtsanwälte 
vom 6. November 2006 (GV NRW S. 520), geändert 
durch Verordnung vom 15. September 2011 (GV NRW 
S. 494), wird wie folgt geändert: 

Dem § 7 wird folgender Absatz 9 angefügt: 

,,(9) Zum Zwecke der Ausbildung und Prüfung können 
Akten aus der gerichtlichen und staatsanwaltschaftli
chen Praxis sowie Verwaltungs akten beigezogen und ver
vielfältigt werden." 

Artikel 3 
Änderung der Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn 
des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes 

bei Justizvollzuganstalten des Landes 
Nordrhein -Westfalen 

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungs
dienstes bei Justizvollzuganstalten des Landes Nord
rhein-Westfalen vom 19. April 2004 (GV. NRW S. 236), 
zuletzt geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 8. 
Dezember 2009 (GV NRW S. 837), wird wie folgt geän
dert: 

Dem § 2 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

,,(5) Zum Zwecke der Ausbildung und Prüfung können 
Akten aus der gerichtlichen und staatsanwaltschaftli
chen Praxis sowie Verwaltungsakten beigezogen und ver
vielfältigt werden." 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 20. März 2013 
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Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Thomas K u t s c h a t  y 

- GV. NRW 2013 S. 195 

Gesetz 
zur Zweckbindung der dem Land 

Nordrhein -Westfalen 
nach dem Entftechtungsgesetz aus dem 

Bundeshaushalt zustehenden Finanzmittel 
(Entftechtungsmittelzweckbindungsgesetz -

EMZG NRW) 
Vom 9. April 2013 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Zweckbindung der dem Land 

Nordrhein -Westfalen 
nach dem Entflechtungsgesetz aus dem 

Bundeshaushalt zustehenden Finanzmittel 
(Entflechtungsmittelzweckbindungsgesetz -

EMZG NRW) 

§ 1 
Zweckbindung der Finanzmittel nach 

dem Entflechtungsgesetz 

(1) Die dem Land Nordrhein-Westfalen im Ergebnis der 
Uberprüfung nach § 6 Absatz 1 des Entfiechtungsgeset
zes vom 5. September 2006 (BGBL I S. 2098, 2102) ab 
dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2019 jährlich 
zustehenden Beträge aus dem Haushalt des Bundes 
unterliegen der gruppenspezifischen Zweckbindung nach 
§ 2. 

(2) Aus den Beträgen gemäß Absatz 1 stellt das Land 
Mittel bereit für: 

1. die soziale Wohnraumförderung, 

2. Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhält
nisse der Gemeinden, 

3. die Förderung des Aus- und Neubaus von Hochschu-
len einschließlich der Hochschulkliniken und 

4. die Förderung von Aufgaben im Bereich der Bildungs
planung. 

(3) Rechtsansprüche werden durch dieses Gesetz nicht 
begründet. 

§2 
Verteilung der Finanzmittel 

Die vom Bund auf der Grundlage des Entfiechtungsge
setzes in der jeweils geltenden Fassung dem Land Nord
rhein-Westfalen bis zum 31. Dezember 2019 jährlich 
zugewiesenen Finanzmittel werden, unter Aufrechterhal
tung der bereits vor dem 1. Januar 2014 aus dem Ent
fiechtungsgesetz folgenden Verteilungsquoten, wie folgt 
aufgeteilt: 

1. soziale Wohnraumförderung 20,7199 Prozent, 

2. Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhält
nisse der Gemeinden 55,3944 Prozent, 

3. Förderung des Aus- und Neubaus von Hochschulen 
einschließlich der Hochschulkliniken 22,8486 Prozent 
und 

4. Förderung von Aufgaben im Bereich der Bildungspla
nung 1,037 1 Prozent. 

§3 
Übergangsvorschrift 

Die Förderung bereits begonnener Vorhaben, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes aus Mitteln nach dem Ent
fiechtungsgesetz gefördert wurden und noch nicht been
det sind, wird aus den in § 1 Absatz 2 genannten Mitteln 
fortgeführt. 

§ 4  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft und am 31. 
Dezember 2019 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 9. April 2013 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L ö h r  m a n  n 
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Der Finanzminister 

Dr. Norbert W a l t e r - B o r  j a  n s 

Für den Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadt entwicklung und Verkehr 

Die Ministerin 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

Dr. Angelica S c h w a l l  - D ü r e n  

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja S c h u 1 z e 

- Gy. NRW. 2013 S. 196 

2030 

Verordnung 
über beamtenrechtliche und 

disziplinarrechtliche Zuständigkeiten im 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Familie, 

Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
(Beamten - und Disziplinarzuständigkeitsverord

nung MFKJKS - BeamtDiszZustVO MFKJKS) 

Vom 20. März 2013 

Auf Grund 

- des § 2 Absatz 3 und des § 105 Satz 2 des Landesbe
amtengesetzes vom 21. April 2009 (Gy. NRW. S. 224), 

- des § 54 Absatz 3 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes 
vom 17. Juni 2008 (BGBL I S. 1010), 

- des § 3 Absatz 1 und § 5 der Verordnung über die 
Ernennung, Entlassung und Zurruhesetzung der 
Beamten und Richter des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 27. Juni 1978 (Gy. NRW. S. 286), 

- der §§ 17 Absatz 5 Satz 2, 32 Absatz 2 Satz 2, 7 6  
Absatz 5 und 81 Satz 2 des Landesdisziplinargesetzes 
vom 1 6. November 2004 (Gy. NRW. S. 624), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27. Oktober 2009 (Gy. 
NRW. S. 530), 

- des § 15 Absatz 2 Satz 2 und des § 66 Absatz 1 des 
Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. August 2002 (BGBL I 
S. 3020), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. August 
2006 (BGEl. I S. 2039) 

wird verordnet: 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Dienstvorgesetzte Stelle und als solche zuständig für 
beamtenrechtliche Entscheidungen über die persönli
chen Angelegenheiten der ihr nachgeordneten Beamtin
nen und Beamten ist jeweils die Leitung der Behörde, bei 
der die Beamtin oder der Beamte beschäftigt ist. Dies 
gilt entsprechendfür Beamtinnen und Beamte ohne Amt. 
Zuständig ist danach 

1. für das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen die Präsi
dentin oder der Präsident und 

2. für die Beamtinnen und Beamten des Geschäftsberei
ches des Ministeriums für Familie, Kinder Jugend, 
Kultur und Sport (Ministerium) bei den Bezirksregie
rungen die jeweilige Bezirksregierung. 

(2) Für dienstvorgesetzte Stellen nach Absatz 1 Satz 1 
ist dienstvorgesetzte Stelle das Ministerium. Dies gilt 
nicht für Regierungspräsidentinnen und Regierungsprä
sidenten. 

(3) Im Einzelfall kann das Ministerium delegierte 
Zuständigkeiten wieder an sich ziehen oder beim Minis
terium verbleibende Zuständigkeiten der nachgeordne
ten Behörde zur Aufgabenwahrnehmung übertragen. 

(4) Absatz 1 gilt nicht, soweit nach Gesetz oder Verord
nung eine andere Stelle zuständig oder in den §§ 2 bis 5 
etwas anderes bestimmt ist. 

§2 

Beamtenverhältnis 

(1) Die Ausübung der Befugnis zur Ernennung, Entlas
sung und Versetzung in den Ruhestand sowie Entschei
dungen über Anträge auf Hinausschieben der Alters
grenze wird für die Beamtinnen und Beamten, denen ein 
Amt der Besoldungsgruppen A 1 bis A 15 Bundesbesol
dungsordnung (BBesO) verliehen ist oder wird, und für 
Beamtinnen und Beamte ohne Amt bei den Bezirksre
gierungen und dem Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 
auf die jeweilige Behörde übertragen. Dem Ministerium 
vorbehalten bleiben Entscheidungen, die folgende Funk
tionsstellen betreffen: 

1. Leitung, stellvertretende Leitung und Abteilungslei
tungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen oder 

2. Hauptdezernentinnen/ Hauptdezernenten bei den 
Bezirksregierungen im Geschäftsbereich des Ministe
riums. 

(2) Für 

1. andere als die in Absatz 1 genannten Entscheidungen 
nach den §§ 8 bis 12 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) 
in Verbindung mit §§ 15 bis 19 Landesbeamtengesetz 
(LBG), §§ 21 bis 32 BeamtStG in Verbindung mit 
§§ 27 bis 41, 49 Absatz 2 Satz 4 LBG, § 39 BeamtStG 
und § 78 Absatz 4 LBG, 

2. Entscheidungen über die Dauer der hauptberuflichen 
Tätigkeit und der Probezeit nach §§ 11, 14 LBG, 

3. Beförderungen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 2 
und 3, § 22 LBG, 

4. die Übernahme nach § 16 Absatz 2 bis 4 BeamtStG, 

5. die Versetzung in ein Amt mit geringerem Endgrund
gehalt nach § 18 Absatz 1 BeamtStG und § 26 
Absatz 2 LBG und 

6. die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach 
§ 18 Absatz 2 BeamtStG in Verbindung mit § 26 
Absatz 1 LBG 

ist dienstvorgesetzte Stelle die jeweilige Leitung der 
nach Absatz 1 zuständigen Behörden in dem dort ge
nannten Umfang. 

(3) Soweit die Zuständigkeit für die in den Absätzen 1 
und 2 genannten beamtenrechtlichen Entscheidungen 
nicht der Landesregierung vorbehalten ist und nicht 
nach Absatz 1 und 2 übertragen worden ist, werden diese 
Befugnisse vom Ministerium wahrgenommen. 

§3 

Versetzung, Abordnung, Zuweisung 

(1) Für die Erklärung des Einverständnisses zu einer 
Abordnung oder Versetzung in den Landesdienst und die 
Abordnung oder Versetzung zu einem anderen Dienst
herrn (§§ 14, 15 BeamtStG; § 123 Beamtenrechtsrahmen
gesetz) ist dienstvorgesetzte Stelle die jeweilige Leitung 
der nach § 2 Absatz 1 zuständigen Behörde in dem dort 
genannten Umfang. 

(2) Für die Abordnung oder Versetzung von Beamtinnen 
und Beamten innerhalb des Landesdienstes (§§ 24, 25 
LBG) ist dienstvorgesetzte Stelle die jeweilige Leitung 
der nach § 2 Absatz 1 zuständigen Behörde in dem dort 
genannten Umfang; dies gilt nicht für die Versetzung 
oder Abordnung an eine oberste Landesbehörde. 

(3) Für die Abordnung der Beamtinnen und Beamten zu 
Ausbildungs-, Schulungs- und Fortbildungsveranstal
tungen ist dienstvorgesetzte Stelle die jeweilige Leitung 
der nach § 2 Absatz 1 zuständigen Behörde. 

(4) In anderen als den in den Absätzen 1 und 2 genann
ten Fällen ist für die Versetzung oder Abordnung bezie
hungsweise die Erklärung des Einverständnisses das 
Ministerium zuständig. 
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